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1 Das objektive Nettoprinzip und
Kosten der Lebensführung

Das Prinzip der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit wird sowohl als
Ausfluss aus dem in Art. 3 Abs. 1 GG verankerten
Gebot der Steuergerechtigkeit im Sinne einer
Belastungsgleichheit als auch aus dem Sozial-
staatsprinzip hergeleitet. Es beinhaltet wiede-
rum zwei Komponenten, nämlich das objektive
und das subjektive Nettoprinzip. Aus dem Prin-
zip der objektiven Nettobesteuerung des Ein-

kommens folgt, dass alle beruflich bzw. betrieb-
lich veranlassten Aufwendungen auch Wer-
bungskosten bzw. Betriebsausgaben darstellen.
Andererseits dürfen Aufwendungen für die pri-
vate Lebensführung bei der Ein-
künfteermittlung generell nicht
als Werbungskosten in Abzug ge-
bracht werden.

1.1 Abgrenzung erwerbs-
bedingte Aufwendungen und
Aufwendungen für die
Lebensführung

Betriebsausgaben sind nach
§ 4 Abs. 4 EStG die durch den Be-
trieb veranlassten Aufwendun-
gen. Werbungskosten sind zwar
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG Aufwendungen zur
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Ein-
nahmen, also nicht kausal, sondern final defi-
niert. Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs sind jedoch die beiden Begriffe
weitgehend einander angenähert auszulegen;
daher liegen Werbungskosten vor, wenn zwi-
schen den Aufwendungen und der jeweiligen
Einkunftsart ein Veranlassungszusammenhang2

besteht.3

Nach § 12 Nr. 1 EStG dürfen dagegen die
Aufwendungen für die Lebensführung des Steu-
erpflichtigen und seiner Familienangehörigen
nicht abgezogen werden; dies gilt auch für Auf-
wendungen, die die wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit
sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des
Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen
erfolgen. Derartige Aufwendungen verlieren

somit – anders als bei § 4 Abs. 5 EStG – den
Charakter als Werbungskosten bzw. Betriebs-
ausgaben.4

Gleichwohl werden aber be-
stimmte Kosten der Lebensfüh-
rung steuermindernd berücksich-
tigt. Dies setzt voraus, dass diese
Aufwendungen ausdrücklich als
abziehbar anerkannt werden, was
z. B. durch §§ 10, 10a EStG ge-
schieht und durch den Einlei-
tungssatz des § 12 EStG noch her-
vorgehoben wird5 Hier kann ggf.
das subjektive Nettoprinzip sogar
die Abziehbarkeit von Aufwen-
dungen erfordern.6

Soweit bei Aufwendungen eindeutig fest-
steht bzw. entschieden werden kann, dass sie
die Voraussetzungen für den Betriebsausgaben-
bzw. Werbungskostenabzug erfüllen oder nicht
erfüllen, der Zusammenhang entweder mit der
Einkunftssphäre oder mit der Privatsphäre al-
so offenkundig ist, bedarf es keiner zusätzlichen
gesetzlichen Regelung, dass die Aufwendungen
abziehbar bzw. nicht abziehbar sind. Für Grenz-
fälle ist aber eine Norm erforderlich; dieser
Abgrenzung in Zweifelsfällen dient § 12 Nr. 1
EStG.

1.2 Aufteilungs- und Abzugsverbot

Ein Abzug setzt nach der Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs7 voraus, dass der Sachver-
halt ausschließlich oder nahezu ausschließlich
der beruflichen bzw. betrieblichen Sphäre zu-
zuordnen ist. Gleiches gilt, wenn die berufliche
bzw. betriebliche Veranlassung bei weitem über-
wiegt und die Befriedigung privater Interessen
nicht ins Gewicht fällt und nur von unterge-
ordneter Bedeutung ist. Anderenfalls sind die
gesamten Kosten nicht abziehbar, soweit sich
nicht ein durch den Beruf bzw. Betrieb veran-
lasster Teil nach objektiven Maßstäben sicher
und leicht abgrenzen lässt.

Zur Begründung beruft sich die Rechtspre-
chung im Wesentlichen auf § 12 Nr. 1 Satz 2
EStG. Unter Hinweis auf die Beschlüsse des
Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom

1 Der Verf. ist Dipl.-Finanzwirt (FH) und Oberregierungsrat an der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach und ad perso-
nam in die Kommission „Steuergesetzbuch“ der Stiftung Marktwirtschaft berufen; er äußert hier seine persönliche
Meinung.

2 Dazu SCHMIDT/DRENSECK, EStG, 26. Aufl. 2007, § 9 EStG Anm. 7.
3 Ständige Rechtsprechung seit BFH-Beschluss vom 27.11.1978 GrS 8/77, BStBl 1979 II S. 213.
4 Vgl. dazu LADEMANN/CLAßEN, EStG, Kommentar, Stand: 152. Lfg., § 12 EStG Anm. 12 m. w. N. (Stand: April 2003).
5 Wegen dieser ausdrücklichen Zuordnung zu den Sonderausgaben hat der BFH-Beschluss vom 01.02.2006 X B 166/05,

BStBl 2006 II S. 420, ZSteu 2006, R-142, de lege lata keine ernsthaften Zweifel an der Zuordnung von
Rentenversicherungsbeiträgen ab 2005 zu den Sonderausgaben gesehen. Vgl. dazu SÖHN, Abzugsfähigkeit von
Altersvorsorgeaufwendungen als Werbungskosten oder Sonderausgaben? FR 2006 S. 905, insbes. S. 912 f.

6 Vgl. dazu die beeindruckende Darstellung von ENGLISCH, Steuerliche Abziehbarkeit existenzsichernder Vorsorgeaufwen-
dungen, NJW 2006 S. 1025, insbes. Abschn. IV. 1. ebenda; dazu Vorlagebeschluss des BFH vom 14.12.2005 X R 20/04,
BStBl 2006 II S. 312, ZSteu 2006, R-50, und Urteilsbesprechung von P. FISCHER, Begrenzung des Sonderausgaben-
abzugs von Krankenversicherungsbeiträgen verfassungswidrig, NWB F. 3 S. 13853 (20. 02. 2006).

7 Vgl. zusammenfassend im BFH-Beschluss vom 20.07.2006 VI R 94/01, BFH/NV 2006 S. 1968, ZSteu 2006, R-734, 
Az. beim GrS des BFH: GrS 1/06.

Dr. Heinz-Gerd Horlemann, Herzogenaurach1
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6. MwSt-RL Art. 15 Abs. 2

Steuerbefreiung bei Ausfuhrliefe-
rungen – Mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns handelnder
Lieferer – Betrügerisches Verhalten
Dritter – Gefälschte Ausfuhr-
nachweise

EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts
Ján Mazák vom 25.10.2007(1) Rs. C-271/06

Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG 
gegen Finanzamt Malchin

(Vorabentscheidungsersuchen des
Bundesfinanzhofs [Deutschland])

I. Einleitung

1. Mit Beschluss vom 2. März 2006 hat der
Bundesfinanzhof (Deutschland) dem Gerichtshof
eine Frage nach der Auslegung der Sechsten
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai
1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern –
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheit-
liche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage(2)

in der Fassung der Richtlinie 95/7/EG(3) (im
Folgenden: Sechste Richtlinie), insbesondere zu
Art. 15, vorgelegt.

2. Das vorlegende Gericht möchte im Wesent-
lichen wissen, ob die in Art. 15 Abs. 2 der Sechs-
ten Richtlinie niedergelegten Regelungen über
die Steuerbefreiung bei Ausfuhren in ein Dritt-
land dahin auszulegen sind, dass sie einer Ge-
währung der Steuerbefreiung im Billigkeitswege
durch einen Mitgliedstaat entgegenstehen, wenn
zwar die Voraussetzungen für die Befreiung tat-
sächlich nicht vorliegen, der Steuerpflichtige
deren Fehlen aber wegen des betrügerischen
Verhaltens der vermeintlichen Abnehmer auch
bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns nicht erkennen konnte.

3. Die Frage stellte sich vor dem Hintergrund,
dass polnische Staatsbürger über Jahre hinweg
von dem deutschen Supermarkt „Netto“ (im
Folgenden: Netto Supermarkt) betrügerisch die

Erstattung von Umsatzsteuer auf Waren, die
angeblich aus der Gemeinschaft ausgeführt wor-
den waren, beantragten und gewährt bekamen,
indem sie liegengebliebene Kassenbons auf den
Parkplätzen, in den Einkaufskörben und den
Papierkörben des Supermarkts einsammelten
und mit gefälschten Vordrucken und gefälschten
Zollstempeln Ausfuhrnachweise nachfertigten.

II. Rechtlicher Rahmen

A. Die Sechste Richtlinie

4. Die für den vorliegenden Fall relevanten
Bestimmungen von Art. 15 der Sechsten Richt-
linie mit der Überschrift „Steuerbefreiungen bei
Ausfuhren nach einem Drittland, gleichgestellten
Umsätzen und grenzüberschreitenden Beförde-
rungen“ lauten:

„Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsbestim-
mungen befreien die Mitgliedstaaten unter den
Bedingungen, die sie zur Gewährleistung einer
korrekten und einfachen Anwendung der nach-
stehenden Befreiungen sowie zur Verhütung von
Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und
etwaigen Missbräuchen festsetzen, von der
Steuer:
…

2. Lieferungen von Gegenständen, die durch
den nicht im Inland ansässigen Abnehmer oder
für dessen Rechnung nach Orten außerhalb der
Gemeinschaft versandt oder befördert werden,
mit Ausnahme der vom Abnehmer selbst beför-
derten Gegenstände zur Ausrüstung oder Ver-
sorgung von Sportbooten und Sportflugzeugen
sowie von sonstigen Beförderungsmitteln, die
privaten Zwecken dienen;

Erstreckt sich die Lieferung auf Gegenstände
zur Mitführung im persönlichen Gepäck von
Reisenden, so gilt diese Steuerbefreiung, wenn

– der Reisende nicht in der Gemeinschaft
ansässig ist;

– die Gegenstände vor Ablauf des dritten auf die
Lieferung folgenden Kalendermonats nach Orten
außerhalb der Gemeinschaft befördert werden;

– der Gesamtwert der Lieferung einschließlich
Mehrwertsteuer den Gegenwert von 175 ECU in
Landeswährung übersteigt, der gemäß Artikel 7
Absatz 2 der Richtlinie 69/169/EWG festgelegt
wurde; die Mitgliedstaaten können jedoch auch
eine Lieferung, deren Gesamtwert niedriger als
dieser Betrag ist, von der Steuer befreien.

Bei Anwendung des Unterabsatzes 2

– gilt als nicht in der Gemeinschaft ansässiger
Reisender ein Reisender, dessen Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in der Ge-
meinschaft befindet. Zur Anwendung dieser
Bestimmung gilt als ‚Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthaltsort‘ der Ort, der im Reisepass, im
Personalausweis oder in jedem sonstigen Doku-
ment eingetragen ist, das in dem Mitgliedstaat,
in dem die Lieferung erfolgt, als Identitätsnach-
weis anerkannt ist;

– wird der Nachweis der Ausfuhr durch Rech-
nungen oder entsprechende Belege erbracht,
die mit dem Sichtvermerk der Ausgangszollstelle
der Gemeinschaft versehen sein müssen.

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission
ein Muster des von ihm für die Erteilung des in
Unterabsatz 3 zweiter Gedankenstrich genannten
Sichtvermerks verwendeten Stempelabdrucks.
Die Kommission leitet diese Information an die
Steuerbehörden der übrigen Mitgliedstaaten
weiter.“

B. Einschlägiges nationales Recht

5. Die Sechste Richtlinie wurde in Deutschland
durch das Umsatzsteuergesetz 1993 (im Folgen-
den: UStG 1993) umgesetzt.

6. Die Bestimmungen über Mehrwertsteuerbefrei-
ungen bei Ausfuhrumsätzen und gleichgestellten
Umsätzen sind in § 4 Abs. 1 Buchst. a und in
§ 6 UStG 1993 enthalten.

7. Nach § 4 Abs. 1 Buchst. a UStG 1993 sind
von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 1993
fallenden Umsätzen u.a. die Ausfuhrlieferungen
(§ 6 UStG 1993) steuerfrei.

8. Eine Ausfuhrlieferung liegt nach § 6 Abs. 1
Nr. 2 UStG 1993 vor, wenn bei einer Lieferung
der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in
das Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebiete
nach § 1 Abs. 3 UStG 1993, befördert oder ver-
sandt hat und ein ausländischer Abnehmer ist.

9. Gemäß § 6 Abs. 4 UStG 1993 müssen die Vo-
raussetzungen u.a. des Abs. 1 vom Unternehmer
nachgewiesen werden. Das Bundesministerium
der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundes-
rats durch Rechtsverordnung bestimmen, wie
der Unternehmer die Nachweise zu führen hat.

10. Das Bundesministerium der Finanzen hat
von der Ermächtigung des § 6 Abs. 4 UStG 1993

1 Originalsprache: Englisch.
2 ABl. L 145, S. 1.
3 Richtlinie 95/7/EG des Rates vom 10. April 1995 zur

Änderung der Richtlinie 77/388/EWG und zur Ein-
führung weiterer Vereinfachungsmaßnahmen im
Bereich der Mehrwertsteuer – Geltungsbereich
bestimmter Steuerbefreiungen und praktische Einzel-
heiten ihrer Durchführung (ABl. L 102, S. 18).

Schlussanträge in EuGH-Verfahren
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dass in Fällen wie dem hier streitigen die ge-
meinschaftsrechtlichen Regelungen über die
Steuerbefreiung bei Ausfuhren in ein Drittland
einer Gewährung der Steuerbefreiung im Billig-
keitswege durch den Mitgliedstaat nicht ent-
gegenstehen, wenn zwar die Voraussetzungen
für die Befreiung nicht vorliegen, der Steuer-
pflichtige deren Fehlen aber auch bei Beachtung
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
erkennen konnte.

V. Ergebnis

55. Demnach schlage ich dem Gerichtshof vor,
die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:

In einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens
ist Art. 15 Abs. 2 der Sechsten Richtlinie
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern –

Bundesministerium der Finanzen

Steuersatz für Gewinne EU/EWR-
ausländischer Kapitalgesellschaften
nach dem Körperschaftsteuer-
Anrechnungsverfahren;
Folgen aus der EuGH-Entscheidung
in Sachen „CLT-UFA“ 

BMF, Schreiben vom 17. Oktober 2007
IV B 7 - S 2800/07/0001

Der BFH hat mit Urteil vom 9.8.2006 (BStBl I
2007 S. ..., ZSteu 2006, R-948) als Reaktion
auf das Urteil des EuGH vom 23.2.2006 (CLT-
UFA) entschieden, dass der von einer auslän-
dischen EU-Kapitalgesellschaft durch eine
Zweigniederlassung im Inland erzielte Gewinn
unter Anwendung der Grundsätze der Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 43 und 48 EG bzw. vormals
Art. 52 und 58 EGV) mit dem Steuersatz zu
besteuern ist, der unter vergleichbaren
Umständen bei Gewinnen einer inländischen
Tochtergesellschaft, die ihre Gewinne voll aus-
schüttet („Ausschüttungsfiktion“), angewandt
würde. 

Die Grundsätze des BFH-Urteils sind nach dem
Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanz-
behörden des Bundes und der Länder nach Maß-
gabe der folgenden Ausführungen über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzu-
wenden. 

1. Geltungsbereich 

Die Urteilsgrundsätze sind in allen offenen Fällen
von beschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesell-
schaften anzuwenden, deren Sitz oder Geschäfts-
leitung in einem EU/EWR-Mitgliedstaat liegt
(EU/EWR-Kapitalgesellschaft) und die Gewinne
in einer inländischen Betriebsstätte erzielen. 

2. Steuerbelastung der Betriebsstätten-
einkünfte 

Die Steuerbelastung für inländische Betriebs-
stätteneinkünfte von EU/EWR-Kapitalgesell-
schaften ergibt sich auf der Grundlage des maß-
gebenden Ausschüttungssteuersatzes auf das
zu versteuernde Einkommen zuzüglich darin
nicht enthaltener Betriebsvermögensänderungen
im Sinne von § 30 Abs. 2 Nr. 2 KStG a.F., einer
zusätzlichen Körperschaftsteuerbelastung auf
nichtabziehbare Aufwendungen, der Kapitaler-
tragsteuer auf den als ausgeschüttet geltenden
Gewinn und dem maßgebenden Solidaritätszu-
schlag auf die Körperschaftsteuer. 

Sie berechnet sich wie folgt: 

Auf das zu versteuernde Einkommen zuzüglich
der darin nicht enthaltenen Betriebsvermögens-
änderungen im Sinne von § 30 Abs. 2 Nr. 2 KStG
a.F. für das laufende Wirtschaftsjahr (z.B. In-
vestitionszulagen) = Bemessungsgrundlage
(BMG) ist der für den jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum maßgebende Steuersatz nach § 27
Abs. 1 KStG a.F. (Ausschüttungssteuersatz)
anzuwenden (zuzüglich maßgebender Solidari-
tätszuschlag).

Die Steuerbelastung erhöht sich, sofern im zu
versteuernden Einkommen nichtabziehbare
Ausgaben i.S.d. § 31 Abs. 1 Nr. 4 KStG a.F. ent-
halten sind. Zu diesen rechnet auch der Solida-
ritätszuschlag. Die nichtabziehbaren Ausgaben
stehen für eine Ausschüttung im Sinne der „Aus-
schüttungsfiktion“ des BFH-Urteils nicht zur
Verfügung. Die Steuererhöhung auf die nichtab-
ziehbaren Ausgaben ergibt sich aus der entspre-
chenden Spalte der nachfolgend enthaltenden
Tabelle. Auf die Ermittlung eines Solidaritäts-
zuschlags auf diesen Mehrbetrag wird aus Ver-
einfachungsgründen verzichtet.

Nach der „Ausschüttungsfiktion“ des BFH-Urteils
gilt der Unterschiedsbetrag zwischen dem han-
delsrechtlichen Betriebsvermögen am Schluss
des letzten im maßgebenden Veranlagungszeit-
raum endenden Wirtschaftsjahrs der Betriebs-
stätte und dem handelsrechtlichen Betriebs-
vermögen am Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs als zum Ende des Veranlagungs-
zeitraums ausgeschüttet. Bei abweichenden
Wirtschaftsjahren oder bei Rumpfwirtschafts-
jahren gilt der Schluss des Wirtschaftsjahrs als
Ausschüttungszeitpunkt.

Der Ausschüttungsbetrag unterliegt - unter
Berücksichtigung der Mutter/Tochter/Richtlinie
oder eines im Einzelfall maßgebenden Doppel-
besteuerungsabkommens – der für den jeweiligen
Veranlagungszeitraum maßgebenden Kapital-
ertragsteuer für Dividenden.

Für Ausschüttungen im Veranlagungszeitraum
1996 an Gesellschaften, die Muttergesell-
schaften i.S.d. Mutter/Tochter/Richtlinie sind,
gilt der Ausschüttungsbetrag im Hinblick auf
§ 44d Abs. 1 Satz 3 EStG in der für 1996 gel-
tenden Fassung als anteilig zugeflossen, sofern
die beschränkte Steuerpflicht nicht erst im
zweiten Halbjahr eintrat; siehe auch Bei-
spiel 2. 

Die Steuerbelastung darf den Betrag nicht
übersteigen, der sich unter Berücksichtigung
des Betriebsstättensteuersatzes auf das zu
versteuernde Einkommen oder für die Veran-
lagungszeiträume 1999 und 2000 unter Berück-
sichtigung des Steuersatzes nach § 23 Abs. 1
KStG auf das zu versteuernde Einkommen er-
gibt. 

Die Gesamtsteuerbelastung einer Betriebsstätte
nach den Urteilsgrundsätzen berechnet sich wie
folgt: 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheit-
liche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in
der Fassung der Richtlinie 95/7/EG des Rates
dahin auszulegen, dass er einer Gewährung der
Steuerbefreiung im Billigkeitswege durch den
Mitgliedstaat nicht entgegensteht, wenn zwar
die Voraussetzungen der Befreiung nicht vor-
liegen, der Steuerpflichtige deren Fehlen aber
auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns nicht erkennen konnte.

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof 

Alle Entscheidungen – veröffentlicht am 24.10.2007 und 31.10.2007 – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 24.10.2007:

17.04.2007 IX R 56/06 EStG / AnfG
Abwehrkosten als nachträgliche Anschaffungskosten
Aufwendungen eines Grundstückserwerbers zur Befriedigung eines den Kaufvertrag nach § 3 Abs. 2 
AnfG anfechtenden Gläubigers gehören zu den nachträglichen Anschaffungskosten für das Grundstück.

Originaltext: R-919

24.04.2007 I R 39/04 EStG / DBA-Niederlande / AO / FGO
Haftung des Vergütungsschuldners gemäß § 50a Abs. 5 EStG: keine Beiladung des Vergütungs-
gläubigers – Vereinbarkeit des Steuerabzugs und der Haftung gemäß § 50a Abs. 4 EStG 1990 n.F. 
und § 50a Abs. 5 EStG 1990 mit Gemeinschaftsrecht
1. Ficht ein Vergütungsschuldner einen gegen ihn gemäß § 50a Abs. 5 EStG 1990 ergangenen Haftungs-

bescheid an, so ist der Vergütungsgläubiger, auf den sich die Inanspruchnahme aus dem Haftungsbescheid
bezieht, zu dem finanzgerichtlichen Verfahren nicht notwendig beizuladen (Bestätigung der ständigen 
Rechtsprechung).
2. Die Haftung des Vergütungsschuldners gemäß § 50a Abs. 5 EStG 1990 wird nicht dadurch ausgeschlossen,
dass das Besteuerungsrecht für die von dem Vergütungsgläubiger erzielten Einkünfte nach Maßgabe des 
betreffenden Doppelbesteuerungsabkommens dem Ansässigkeitsstaat zusteht und Deutschland daher diese
Einkünfte nicht besteuern darf.
3. Ein beschränkt Steuerpflichtiger mit Einkünften gemäß § 50a Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 EStG 1990 n.F.
unterliegt im Anmeldungszeitraum 1993 dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 4 Sätze 3, 5 und 6 EStG 1990 n.F.
mit seinen Bruttoeinnahmen. Nur wenn der beschränkt Steuerpflichtige Ausgaben hat, welche unmittelbar
mit der betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängen, aus der die zu versteuernden Einkünfte
erzielt worden sind, und wenn diese Ausgaben dem Vergütungsschuldner mitgeteilt werden, sind die Aus-
gaben bereits im Rahmen des Abzugs- bzw. eines ggf. nachfolgenden Haftungsverfahrens zu berücksichtigen.
Soweit § 50a Abs. 4 Satz 5 und 6 EStG 1990 n.F. dies ausschließt, verstößt die Vorschrift gegen Gemein-
schaftsrecht und ist sie deswegen in normerhaltender Weise zu reduzieren (Anschluss an EuGH-Urteil vom 
3. Oktober 2006 Rs. C-290/04 „Scorpio“, ZSteu 2006, R-980, IStR 2006, 743). Originaltext: R-920

04.07.2007 VIII R 46/06 EStG 
Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen – Steuerschädliche Darlehensverwendung –
Darlehenszinsen eines Alleingesellschafters als Werbungskosten
1. Wird ein Darlehen, zu dessen Besicherung Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen eingesetzt werden
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25.09.2007 V E 2/06 31.05.2007 Einwendungen des Kostenschuldners gegen den Ansatz des Mindeststreitwerts unterliegen 
ZSteu 2007, R-624 keinen verfassungsrechtlichen Bedenken – Auslegung des Antrags auf Nichterhebung von 

Kosten als Erinnerung – Keine Abwälzung des mit der Einlegung des Rechtsmittels ver-
bundenen Kostenrisikos auf die Allgemeinheit

25.09.2007 VI R 73/05 24.05.2007 Arbeitslohn aufgrund Verzichts auf Schadensersatz bei Schadensfahrt unter Alkoholeinfluss
ZSteu 2007, R-547 und Werbungskostenabzug
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzu-
wenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle
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